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Mindestlohnerhöhung in 
der Wirtschaftsflaute
Erwartete Reaktionen der Unternehmen
Sebastian Link, Stefan Sauer und Daria Schaller

In Kürze 

Zum 1. Januar 2026 steigt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland von der-
zeit 12,82 auf 13,90 Euro brutto/Stunde. Sonderfragen in den ifo Konjunktur-
umfragen zeigen, dass unter den befragten Unternehmen ein geringfügig höherer 
Anteil der Beschäftigungsverhältnisse direkt von dieser Anhebung betroffen ist 
als bei der letzten größeren Mindestlohnerhöhung im Jahr 2022; die stärksten 
Auswirkungen sind im Gastgewerbe und im Einzelhandel zu beobachten. Als häu-
figste Reaktion auf die Anhebung des Mindestlohns nannten die Unternehmen 
Preiserhöhungen, wenngleich seltener als 2022. Stattdessen plant ein merklich 
höherer Anteil der Befragungsteilnehmenden eine Reduzierung der Beschäftig-
tenzahl sowie der Investitionen. Viele der direkt betroffenen Unternehmen erwar-
ten eine geringere Profitabilität und höhere Einkaufspreise. Eine sinkende Wettbe-
werbsfähigkeit wird deutlich häufiger befürchtet als im Jahr 2022. Die Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass die Folgen von Mindestlohnanhebungen auch durch die 
wirtschaftliche Lage bestimmt werden, in der sich die betroffenen Unternehmen 
zum Zeitpunkt des mindestlohninduzierten Lohnkostenschubs befinden.

*	� Die Studie wurde im Rahmen des DFG-Projekts „Mindestlöhne, Steuern und Transferleis-
tungen und niedrige Einkommen“ (DFG-Projektnummer 502904079) erstellt.

Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 1. Januar 2026 
von derzeit 12,82 auf 13,90 Euro brutto/Stunde angeho-
ben. Am 1. Januar 2027 folgt eine weitere Erhöhung auf 
14,60 Euro. Mit einem Plus von 8,4 % stellt die Anpassung 
zum Jahreswechsel 2025/26 den stärksten Anstieg seit 
Oktober 2022 dar, als die damalige Ampel-Koalition den 
Mindestlohn außerordentlich von 10,45 auf 12 Euro anhob. 
Von der Erhöhung auf 13,90 Euro sind laut einer IAB-Stu-
die in etwa 4 Mio. Stellen betroffen bzw. 10,1 % der Jobs, 
für die das Mindestlohngesetz keine Ausnahmen vorsieht 
(Gürtzgen et al. 2025). Zudem wird die Minijobgrenze seit 
Oktober 2022 automatisch an die Mindestlohnentwicklung 

angepasst. Sie orientiert sich an zehn Wochenarbeitsstun-
den bei Mindestlohn und steigt zum Jahreswechsel somit 
von aktuell 556 auf 603 Euro/Monat.

Durch die Anhebung auf 13,90 Euro wird der Mindestlohn 
wesentlich stärker steigen als die Tarifverdienste im All-
gemeinen, die im Jahr 2026 voraussichtlich lediglich um 
etwa 3 % zulegen dürften (Wollmershäuser et al. 2025).1 

1	 �Die stärkere Anhebung des Mindestlohns ist insbesondere darauf zurückzuführen, 
dass die Tariflöhne im Nachgang an die hohe Inflation in den vergangenen Jahren 
relativ kräftig gestiegen sind. Der gesetzliche Mindestlohn ist in dieser Periode 
mit Anstiegen auf 12,41 Euro im Januar 2024 und 12,82 Euro im Januar 2025 
wesentlich schwächer gestiegen und vollzieht die vergangene Tariflohnentwicklung 
erst mit erheblicher Zeitverzögerung nach.
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Abb. 1
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Quelle: ifo Konjunkturumfragen Oktober 2025. © ifo Institut

Daher stellt die Mindestlohnanhebung für sich genommen 
einen bedeutenden Lohnkostenanstieg für die Unterneh-
men dar, die einen substanziellen Anteil ihrer Beschäftigten 
zum Mindestlohn entlohnen. 

Die induzierte Lohnkostensteigerung erfolgt in einer für viele 
betroffene Unternehmen herausfordernden wirtschaftlichen 
Lage. Seit 2022 ist die deutsche Wirtschaft nicht gewach-
sen: 2023 und 2024 ging das preisbereinigte Bruttoin-
landsprodukt nach aktuellem Datenstand um 0,9 % bzw. 
0,5 % zurück und für 2025 zeichnet sich allenfalls ein sehr 
geringer Zuwachs ab (Wollmershäuser et al. 2025). Dies 
spiegelt sich auch in den Indikatoren aus den ifo Konjunk-
turumfragen wider: Der ifo Geschäftsklimaindex befindet 
sich nach wie vor auf niedrigem Niveau. Zahlreiche Firmen 

klagen über eine schwache Nachfrage. Die deutsche Wirt-
schaft zweifelt demnach an einer baldigen Erholung. Somit 
unterscheidet sich die gesamtwirtschaftliche Lage stark 
von der Situation der starken Anhebung im Herbst 2022, 
die in die Phase nach der wirtschaftlichen Erholung aus der 
Coronakrise und den Hochpunkt der Inflation fiel. Es liegt 
daher nahe, dass die betroffenen Unternehmen anders auf 
die Anhebung auf 13,90 Euro reagieren werden als auf die 
Erhöhung auf 12 Euro im Herbst 2022.

Zur Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 sowie 
vor den Erhöhungen im Jahr 2022 wurden bereits Son-
derfragen in den ifo Konjunkturumfragen gestellt, um das 
Ausmaß der Betroffenheit der Unternehmen sowie die 
Auswirkungen und geplanten Reaktionen abschätzen zu 
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können (Wojciechowski und Wollmershäuser 2015; Sauer 
und Wojciechowski 2016; Blömer et al. 2022). Hinsicht-
lich der Erhöhung des Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 
Januar 2026 erfolgte im Oktober 2025 eine wortgleiche 
Wiederholung der Sonderfragen vom Juni 2022. Einziger 
Unterschied war die Beschränkung des Teilnehmerkreises 
auf Unternehmen ab zehn Beschäftigte.2

Insgesamt beantworteten 4 600 Unternehmen aus dem 
Verarbeitenden Gewerbe, dem Bauhauptgewerbe, dem 
Handel und dem Dienstleistungssektor die Sonderfragen 
zur Mindestlohnerhöhung. Die ifo Konjunkturumfragen 
werden in der Regel von Personen aus der Unternehmens-
führung beantwortet (Sauer und Wohlrabe 2019; Henn-
rich et al. 2023) und bilden die gewerbliche Wirtschaft in 
Deutschland insgesamt sehr gut ab (Hiersemenzel et al. 
2022).3 Allerdings sind mittlere und größere Unternehmen 
leicht überrepräsentiert, während einige Wirtschaftsbe-
reiche – etwa Land- und Forstwirtschaft sowie öffentli-
che und persönliche Dienstleistungen (z. B. Wäschereien, 
Friseursalons) – kaum erfasst werden. Da insbesondere 
kleinere Unternehmen und manche von der Umfrage 
nicht abgedeckte Branchen von der Mindestlohnerhöhung 
überdurchschnittlich betroffen sind, dürften die Ergebnisse 
die tatsächlichen Effekte eher unterschätzen. Ferner be-
zieht sich die Auswertung stets auf die Unternehmen als 
Einheit der Beobachtung und nimmt keine Gewichtung 
über die Beschäftigtenzahl vor.

Handelsunternehmen besonders betroffen

Zunächst wurden die teilnehmenden Unternehmen nach 
ihrer Betroffenheit durch die Mindestlohnanhebung be-
fragt: „Bestehen in Ihrem Unternehmen aktuell Beschäf-
tigungsverhältnisse, die von einem Mindestlohn in Höhe 
von 13,90 Euro direkt betroffen sind?“.4 Falls die Teil-
nehmenden diese Frage bejahten, schloss sich folgende 
Frage nach dem Grad der Betroffenheit an: „Falls ja, wel-
cher Anteil Ihrer derzeitigen Beschäftigungsverhältnisse 
ist von einem Mindestlohn in Höhe von 13,90 Euro direkt 

2	� Aus Vergleichbarkeitsgründen wurden die Ergebnisse von 2022 für die Unter-
nehmen ab zehn Beschäftigten neu berechnet, weshalb sich die im Folgenden 
ausgewiesenen Ergebnisse leicht von denen in Blömer et al. (2022) unterscheiden.

3	� Für detaillierte Informationen zum Ablauf und Methodik der ifo Konjunkturumfragen 
siehe Sauer und Wohlrabe (2020) sowie Sauer et al. (2023).

4	� Unter „direkt betroffen“ wird hier der in der Evaluationsliteratur zum Mindestlohn 
oft herangezogene „Grad der Betroffenheit“ (bite) verstanden: der Anteil, der Mit-
arbeitenden in einem Unternehmen, die weniger als den (neuen) Mindestlohn (vor 
Anhebung oder Einführung des Mindestlohns) verdienen. Diese Unternehmen sind 
insofern direkt betroffen, als dass sie diese Löhne bei Fortbestand des Arbeits-
vertrags erhöhen müssen. Darüber hinaus können Unternehmen bzw. Beschäfti-
gungsverhältnisse auch indirekt vom Mindestlohn betroffen sein, z. B. durch eine 
Konkurrenzsituation. Der Mindestlohn hat durch Spillover-Effekte auch eine Wirkung 
auf Beschäftigungen mit aktuell höheren Löhnen, so müssen einige Unternehmen 
höhere Löhne ebenfalls anheben (Blömer et al. 2024) oder es kann zu Kompres-
sionseffekten kommen (Gregory und Zierhahn 2022).

betroffen?“. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Be-
troffenheit nach Regionen und Sektoren. 

Mehr als ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen (37,3 %) 
gab an, direkt von der Mindestlohnanhebung auf 13,90 Euro 
betroffen zu sein. Des Weiteren meldeten diese Firmen im 
Durchschnitt einen Anteil von 15,5 % betroffene Beschäfti-
gungsverhältnisse; dies ergibt einen Gesamtanteil von 5,8 % 
aller Arbeitsverhältnisse. Bei der Erhöhung des Mindestlohns 
im Jahr 2022 zeigten die Ergebnisse der ifo Konjunkturum-
fragen nur einen geringfügig niedrigeren Gesamtanteil von 
5,6 %, so dass die Ergebnisse hinsichtlich der erwarteten 
Reaktionen und Folgen gut vergleichbar sind.

Aufgrund des allgemein geringeren Lohnniveaus in Ost-
deutschland sind dort mit 39,7 % etwas mehr Unternehmen 
direkt betroffen als in Westdeutschland (37,0 %). Betroffene 
ostdeutsche Unternehmen beschäftigten im Schnitt einen hö-
heren Anteil ihrer Mitarbeitenden zum Mindestlohn, so dass 
der Anteil der betroffenen Beschäftigungsverhältnisse unter 
den Umfrageteilnehmenden in Ostdeutschland mit 7,7 % 
deutlich über dem Niveau von Westdeutschland (5,2 %) liegt.

Nach Sektoren zeigt sich ein sehr heterogenes Bild. Die 
geringste Betroffenheit mit 1,6 % aller Beschäftigungsver-
hältnisse weist das Baugewerbe auf. Hier gilt bereits ein 
höherer tariflicher Mindestlohn, der für alle Beschäftigten 
bindend ist, die arbeitszeitlich überwiegend Bauleistungen 
erbringen. Am stärksten betroffen ist dagegen der Handel, 
hier insbesondere der Einzelhandel mit 71,3 % aller Firmen 
und 15 % der Arbeitsverhältnisse.

Im Verarbeitenden Gewerbe (5 % aller Beschäftigungs-
verhältnisse) sowie bei den Dienstleistern (6 %) gibt es 
ebenfalls erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Branchen. Während im Maschinenbau kaum Arbeitsver-
hältnisse tangiert sind, sind das Textil- und Bekleidungs-
gewerbe (16,0 %) sowie die Herstellung von Nahrungs- 
und Genussmitteln (13,0 %) die Industriebereiche mit den 
spürbar höchsten Anteilen. Der mit Abstand am stärksten 
betroffene Dienstleistungsbereich ist das Gastgewerbe 
(23,9 %). Im Handel besteht ein großer Unterschied zwi-
schen Großhandel (6,0 %) und Einzelhandel (15,3 %).

Geplante Reaktion auf die Mindestlohnanhebung

Neben dem Grad der Betroffenheit wurden die Umfrage-
teilnehmenden außerdem nach ihrer geplanten Reaktion 
auf die Erhöhung des Mindestlohns gefragt. Hierbei wur-
den verschiedene mögliche Anpassungsgrößen berück-
sichtigt. Abbildung 2 zeigt die Reaktionen auf die Mindest-
lohnanhebung zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro im 
Vergleich zu der Reaktion der Unternehmen auf die Min-
destlohnanhebung zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro. 

Mindestlohnerhöhung



Abb. 2
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Geplante Reaktion der direkt betroffenen Unternehmen auf Mindestlohnanhebungᵃ

ᵃ Die Abbildung zeigt die Antworten der Unternehmen, die angeben, direkt vom Mindestlohn betroffen zu sein. Im Verarbeitenden Gewerbe, Groß- und Einzel-
handel wurde nach „Verkaufspreisen“ gefragt, im Bau nach „Baupreisen“ und unter den Dienstleistern nach „Preisen für unsere Kunden“. b Mit Stundenlohn 
über 13,90 Euro.
Quelle: ifo Konjunkturumfragen Oktober 2025. © ifo Institut

Ein substanzieller Anteil der betroffenen Unternehmen 
plant als Reaktion auf die Mindestlohnanhebung einen 
Stellenabbau. Zwar erwarten drei Viertel der Unternehmen, 
die direkt von der Mindestlohnerhöhung betroffen sind, 
keine Veränderung in der Anzahl der Beschäftigten. Je-
doch plant etwas mehr als jedes fünfte Unternehmen Stel-
lenkürzungen (21,7 %), im Gegensatz zu 4,1 %, die Stellen 
aufbauen wollen. Bei den Minijobs will jedes fünfte betrof-
fene Unternehmen Stellen kürzen (20,2 %), bei den sozial-
versicherungspflichtigen Jobs ist der Anteil mit 18,5 % 
nur minimal geringer. Während bei den Minijobs 7,8 % mit 
einem Stellenaufbau rechnen, sind es bei den sozialver-
sicherungspflichtigen Jobs 6,0 %. Im Vergleich zum Jahr 
2022 fällt auf, dass der Anteil an Unternehmen, die keine 
Veränderung anvisieren, in allen drei Fällen gesunken ist. 

Gleichzeitig stieg der Anteil an Unternehmen, die Stellen-
kürzungen planen, teils deutlich – bei den Beschäftigten 
insgesamt von 10,6 auf 21,7 % auf das Doppelte.

Der Anteil der Unternehmen, die als Reaktion auf die Min-
destlohnanhebung Stellen abbauen wollen, nimmt mit dem 
Grad der Betroffenheit deutlich zu. Bis zu einem Betroffen-
heitsgrad von 10 % aller Beschäftigten planen 14 % der 
Unternehmen, Minijobs abzubauen und 12 % sozialversiche-
rungspflichtige Jobs. Ab 20 % Betroffenheit sind es mit 36 % 
bei den Minijobs und 30 % bei den sozialversicherungs-
pflichtigen Jobs jeweils mehr als das Doppelte.

Die stärkste Reaktion auf die Mindestlohnanhebung planen 
die Unternehmen in Form von Preiserhöhungen. Während 
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Abb. 3
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Erwartete Effekte der Mindestlohnerhöhungᵃ

ᵃ Ein Unternehmen gilt als „direkt“ betroffen, wenn es aktuell Arbeitsverhältnisse mit einem Stundenlohn unter 13,90 Euro hat.
Quelle: ifo Konjunkturumfragen Oktober 2025.   © ifo Institut

2022 54,8 % der Unternehmen eine solche Reaktion 
planten, sind es 2025 noch die Hälfte aller Unternehmen 
(49,7 %). Eine weitere Reaktion ist die Reduktion von Inves-
titionen – im Vergleich zu 2022 (15 %) hat sich dieser Anteil 
fast verdoppelt (27,7 %). Auch die Löhne bei bestehenden 
Arbeitsverhältnissen sollen stärker angepasst werden als 
2022. 33 % der Unternehmen wollen diese anheben, 6,7 % 
planen mit einer Kürzung. Gleiches gilt für Fortbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen – hier ist eine Kürzung deutlich 
häufiger geplant (16,7 %) als noch 2022 (7,8 %). Zudem 
planen 26,7 % der Betriebe, Sonderzahlungen und Boni 
zu kürzen, 4,4 % wollen diese erhöhen. Die überwiegende 
Mehrheit der Unternehmen plant keine Veränderung der 
Arbeitszeit (82,3 %), allerdings wollen mehr Unternehmen 
die Arbeitszeit kürzen (14,6 %) als erhöhen (3,1 %).

Allgemeine Auswirkungen auf Unternehmen

Abschließend wurden die Unternehmen danach gefragt, 
welche allgemeinen Effekte sie durch die Mindestlohn-
erhöhung auf ihre Geschäftstätigkeit erwarten. Obwohl ein 
geringerer Anteil der Unternehmen im Vergleich zu 2022 
die Preise anheben möchte, stieg der Anteil der Teilneh-
menden, die mit einer sinkenden Nachfrage nach ihren 
Produkten rechnen, von 20,6 auf 25,2 % (vgl. Abb. 3). 
Dies deutet darauf hin, dass die Preiserhöhungsspielräume 
in der gegenwärtigen Situation geringer sind als während 
der Hochinflationsphase 2022. Passend zum weiterhin 
hohen Anteil an geplanten Preiserhöhungen erwarten viele 
direkt betroffene Teilnehmenden, dass sich ihre Einkaufs-
preise erhöhen werden (44,3 %). Über ein Drittel (36,7 %) 
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der direkt betroffenen Betriebe rechnet zudem mit einem 
Rückgang ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Auch dieser Anteil 
war 2022 geringer (27,9 %). Bei den nicht direkt betrof-
fenen Unternehmen sind es 15,7 %. Diese Effekte dürften 
erklären, warum unter den direkt betroffenen Unternehmen 
etwa die Hälfte (51,0 %) mit einem Rückgang der Profi-
tabilität ihres Unternehmens rechnet. 2022 lag der Anteil 
bei 48,2 %. Auch bei den nicht direkt betroffenen Unter-
nehmen fürchtet noch jedes fünfte Unternehmen einen 
Rückgang (22,4 %). 

Fazit

Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass der Grad 
der Preisüberwälzung der Mindestlohnanhebung etwas 
schwächer ausfallen dürfte als während der Hochinfla-
tionsphase 2022, wenngleich immer noch ein Gutteil der 
zusätzlichen Lohnkosten in Form von höheren Preisen an 
die Kund*innen weitergegeben werden dürfte. Im Zuge 
dessen rechnen die betroffenen Unternehmen in der an-
haltenden wirtschaftlichen Schwächephase mit tendenziell 
stärkeren Auswirkungen des Mindestlohns auf ihre Nach-
frage, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Profitabilität. 
Dies könnte der Grund dafür sein, weshalb ein größerer 
Anteil der Unternehmen mit negativen Beschäftigungsef-
fekten rechnet als bei vorangegangenen Erhöhungen.

Damit weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die Reaktion 
von Unternehmen auf Mindestlohnanhebungen auch durch 
die wirtschaftliche Lage bestimmt wird, in der sie sich zum 
Zeitpunkt des mindestlohninduzierten Lohnkostenschubs 
befinden. Die Ergebnisse stimmen mit einer Reihe von Stu-
dien aus den USA überein, die zeigen, dass Mindestlohnan-
hebungen während Rezessionen tendenziell stärker negative 
Beschäftigungseffekte nach sich zogen als in einem güns-
tigeren makroökonomischen Umfeld.5 Passend dazu zeigt 
Link (2024) für Deutschland, dass Unternehmen, die sich 
während der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 
in einer schlechten wirtschaftlichen Lage befanden, weniger 
häufig ihre Preise anhoben und dafür häufiger planten, die 
Zahl ihrer Beschäftigten zu senken. 

Bislang orientierte sich die Mindestlohnkommission bei 
ihren Empfehlungen zu den Anpassungen des Mindest-
lohns vorwiegend an der vergangenen Tariflohnentwick-
lung und am Verhältnis zwischen Median- und Mindest-
lohn – aber weitgehend unabhängig von der allgemeinen 
Wirtschaftslage. Angesichts dessen, dass starke Mindest-
lohnanhebungen in wirtschaftlichen Schwächephasen be-
sonders beschäftigungsschädlich erscheinen, sollte in Er-

5	� Siehe z. B. Addison et al. (2013) und Clemens und Wither (2019) für die Finanzkrise und 
Karabarbounis et al. (2022) für Mindestlohnanhebungen während der Corona-Pandemie.
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wägung gezogen werden, die jeweilige konjunkturelle Lage 
– beispielsweise gemessen an der Output-Lücke – mit in 
das Entscheidungskalkül einzubeziehen. •
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